




(5) Notwendige und nach den Regelungen dieser Satzung nachzuweisende Stellplätze 
sind für die Dauer der zugehörigen Nutzung in nutzbarem Zustand zu erhalten. Sie 
dürfen nicht losgelöst von der zugehörigen Nutzung veräußert oder dinglich belastet 
werden. Bei Überlassung an Dritte zur Fremdnutzung muss ihre zeitnahe 
Eigenverfügbarkeit sichergestellt sein, soweit und sobald sich aus der Nutzung des 
zugehörigen Objekts ein Eigenbedarf ergibt. Stellplätze dürfen nicht zweckentfremdet 
werden. 
 
(6) Soweit ein Vorhaben mehr als 15 aber weniger als 30 notwendige Stellplätze 
erfordert, sollen mindestens die Hälfe der notwendigen Stellplätze in Duplexgaragen, 
Stellplatzsystemen mit gleichen oder geringeren Flächenbedarf als Duplexgaragen 
(z.B. Triplexgaragen oder Aufzugssystemen) oder in Tiefgaragen hergestellt werden. 
Soweit ein Vorhaben 30 oder mehr notwendige Stellplätze erfordert, sollen mindestens 
die Hälfe der notwendigen Stellplätze in Tiefgaragen hergestellt werden. 
Ausgenommen von der Regelung in Abs. 6 sind gewerbliche oder freiberufliche 
Vorhaben, die typischerweise erhöhten Kundenverkehr aufweisen (z.B. Einzelhandel, 
Dienstleistungen, Gaststätten, Arztpraxen). 
 
§ 4 Stellplatzablöse 
 
(1) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf dem 
Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht möglich ist, kann die 
Verpflichtung nach Art. 47 Abs. 1 BayBO in besonderen Einzelfällen auf Antrag auch 
dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze 
in angemessener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen 
werden. Ein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Ablösevertrages besteht nicht.  
 
(2) Von der Ablösemöglichkeit sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren 
geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr 
durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in 
Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 
 
(3) Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ist der Ablösevertrag vor Erteilung der 
Baugenehmigung zu schließen. Für verfahrensfreie oder von der 
Baugenehmigungspflicht freigestellte Vorhaben ist der Ablösevertrag vor Baubeginn 
zu schließen.  
 
(4) Der Ablösebetrag für einen Stellplatz beträgt 8.000 €.  
 
 
§ 5 Abweichungen 
 
Von den Vorschriften der Satzung können Abweichungen nach Art. 63 Abs. 2 BayBO 
von der Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Nittenau erteilt werden. 
Über Abweichungen bei verfahrensfreien Vorhaben entscheidet die Stadt Nittenau 
(Art. 63 Abs. 3 BayBO). 
 
 
 
 
 


















